
schoenthaler
Stempel



Ziele dieses Gesetzes sind (§ 1 neu K-JG): 
1. eine geordnete und planmäßige Jagdwirtschaft im 

ö  entlichen Interesse sicherzustellen, um einen ar-
tenreichen, gesunden, geschlechtlich ausgewogenen 
und den Lebensraumverhältnissen angemessenen 
Wildbestand in Kärnten zu erzielen und zu erhalten, 
insbesondere zur Wildschadensverhütung in der Land- 
und Forstwirtschaft; 

2. Erfordernissen der Weidgerechtigkeit umfassend 
Rechnung zu tragen; 

3. einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interes-
sen von Grundeigentümern und den Jagdausübungs-
berechtigten sowie den ö  entlichen Interessen zu 
erreichen; 

4. die Verwaltung im Bereich des Jagdwesens wirksam 
zu organisieren.



Vorweg zum rechtlichen Verständnis

Gewissenfreiheit und Eigentumsrecht



Tierwohl – Tierrechte

Brüchige Ethik



Vergleiche machen die Welt zum Dorf

„Spannende“ VfGH-Argumente

Ausschließliche Ziele des 
„Allgemeininteresses“?




